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Nr. 1 
 
Bekanntmachung 
 
Das von der Sparkasse Dillingen-Nördlingen ausgestellte Sparkassenbuch  
Nr. 3213081429, lautend auf den Namen Theresia Blumentritt, ist verloren gegangen. Der Inhaber wird hiermit 
aufgefordert, das Sparkassenbuch innerhalb von drei Monaten, von der Veröffentlichung an gerechnet, unter 
Geltendmachung seiner Ansprüche bei uns vorzulegen. Andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos er-
klärt. 
 
Dillingen a.d. Donau, den 24.09.2020 
Sparkasse Dillingen-Nördlingen 
 
 
Nr. 2 

Anordnung 

 
über ein zeitliches Ausbringungsverbot für Düngemittel mit wesentlichen Gehalten an verfügbarem Stick-

stoff, ausgenommen Festmist 
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach, Fachzentrum Agrarökologie erlässt als zuständi-
ge Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 6 Abs. 8 Düngeverordnung vom 26.05.2017 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2017 Nr. 32), geändert durch Artikel 1 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Nr. 20) folgende Anordnung: 
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemittel mit wesentlichen Gehalten an verfügbarem Stickstoff, aus-
genommen Festmist wird abweichend von § 6 Abs. 10 Düngeverordnung auf 
Grünlandflächen und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum 15. Mai  
 

im Landkreis Donau-Ries 

im Hinblick auf die besonderen, weitgehend einheitlichen Standort- und Nutzungsverhältnisse, festgelegt auf 
den Zeitraum vom 
 

29. November 2020 bis 28. Februar 2021. 
 
Alle anderen Vorgaben der Düngeverordnung bleiben von dieser Anordnung unberührt. 
Dies gilt insbesondere für die Sperrfrist für Ackerflächen und die Bestimmung, dass stickstoffhaltige Düngemit-
tel nur ausgebracht werden dürfen, wenn der Boden für diese aufnahmefähig ist. 
Die Sperrfrist gilt nicht für Festmist. 
 
Ebenso bleiben von dieser Ausnahmeregelung förderrelevante Auflagen des Bayerischen Kulturlandschaftspro-
gramms - Teil A unberührt. 
 
Stefanie Lange 
Landwirtschaftsamtfrau 
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Nr. 3 
 
Vortrag zum Thema „Online-Bewerbung“ am Mittwoch, den 14.10.2020  

im Sitzungssaal der Agentur für Arbeit Donauwörth  

 

In der heutigen Zeit wünschen Unternehmen sich immer häufiger eine Online-Bewerbung. Diese Bewerbungs-

form hat viele Vorteile für die Beteiligten: Sie geht deutlich schneller, kostet weder Papier, Toner noch Porto 

und kommt ganz sicher beim richtigen Ansprechpartner an.  

Aber welche Unterschiede gibt es zwischen einer klassischen Bewerbung, die auf Papier gedruckt und per Post 

verschickt wird und einer digitalen Version? Was gehört in eine Online-Bewerbung und was nicht? Und was ist 

eigentlich der Unterschied zwischen einer E-Mail-Bewerbung und einer Online-Bewerbung? 

Herzlich eingeladen sind alle Frauen und Männer jeder Alters- und Berufsgruppen, die nach der Familienzeit 

wieder einsteigen oder sich beruflich verändern wollen. Unsere Referentin, Nadine Ott, gibt Ihnen nützliche 

Tipps und Tricks und zeigt Ihnen worauf es ankommt.  

 

Termin: Mittwoch, 14.10.2020 von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

Anmeldung: Aufgrund den aktuellen Bestimmungen ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich 

Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen  

Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen!  

Ansprechpartnerin: Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit 

Donauwörth, Telefonnummer: 0906 788-316 

Veranstaltungsort: Agentur für Arbeit Donauwörth, Sitzungssaal, Zirgesheimer Str. 9, 86609 Donauwörth 

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei 

 am Mittwoch, den 14.10.2020  

im Sitzungssaal der Agentur für Arbeit Donauwörth  

 

In der heutigen Zeit wünschen Unternehmen sich immer häufiger eine Online-Bewerbung. Diese Bewerbungs-

form hat viele Vorteile für die Beteiligten: Sie geht deutlich schneller, kostet weder Papier, Toner noch Porto 

und kommt ganz sicher beim richtigen Ansprechpartner an.  

Aber welche Unterschiede gibt es zwischen einer klassischen Bewerbung, die auf Papier gedruckt und per Post 

verschickt wird und einer digitalen Version? Was gehört in eine Online-Bewerbung und was nicht? Und was ist 

eigentlich der Unterschied zwischen einer E-Mail-Bewerbung und einer Online-Bewerbung? 

Herzlich eingeladen sind alle Frauen und Männer jeder Alters- und Berufsgruppen, die nach der Familienzeit 

wieder einsteigen oder sich beruflich verändern wollen. Unsere Referentin, Nadine Ott, gibt Ihnen nützliche 

Tipps und Tricks und zeigt Ihnen worauf es ankommt.  

 

Termin: Mittwoch, 14.10.2020 von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

Anmeldung: Aufgrund den aktuellen Bestimmungen ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich 

Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen  
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Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen!  

Ansprechpartnerin: Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit 

Donauwörth, Telefonnummer: 0906 788-316 

Veranstaltungsort: Agentur für Arbeit Donauwörth, Sitzungssaal, Zirgesheimer Str. 9, 86609 Donauwörth 

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei 

 

Nr. 4 

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Änderung der Verbrennungsmotorenanlage von Herrn Manfred Rummel auf dem Grundstück Flur-Nr. 
530, 531 der Gemarkung Alerheim 

 
 
1. Herr Manfred Rummel hat beim Landratsamt Donau-Ries die Änderungsgenehmigung nach § 16 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für folgende Änderungen seiner Biogasanlage auf 
dem Grundstück Fl.-Nr. 530, 531 der Gemarkung Alerheim beantragt: Tektur Wall, Lage Behälter 
und Nutzung, Abdecken mit Folienhaube, Einsatz eines mobilen Separators, Erhöhung Input und 
Gaserzeugung, Aufstellen und Betreiben einer zweiten Fütterung.  

 
2. Die Maßnahmen bedürfen einer Genehmigung nach § 16 BImSchG i. V. m. § 1 und § 2 Abs. 1 der 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), sowie den Ziffern 1.2.2.2 V i. 
V. m. 8.6.3.2 V des Anhang 1 zur 4. BImSchV. 

 
3. Bei der Anlage handelt es sich zudem um eine Anlage im Sinne von Ziffer 1.2.2.2 i. V. m. 8.4.2.2 

der Anlage 1 zum UVPG. Die beantragten Maßnahmen betreffen die Ziffer 8.4.2.2 der Anlage 1 
zum UVPG, so dass im Zuge einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls zu untersuchen 
war, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist (§ 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG). Die stand-
ortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ers-
ten Stufe wird geprüft, ob bei dem Änderungsvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten ge-
mäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in 
der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine 
UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtlichen Gegebenheiten vor-
liegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge-
führten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 
25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht be-
steht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Behörde solche Umweltauswirkungen haben 
kann. Gegenstand der Einzelfallprüfung waren die vorgelegten Antragsunterlagen.  

 
4. Das Landratsamt Donau-Ries kam zu dem Ergebnis, dass durch die Umsetzung des Vorhabens 

keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. Die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht damit nicht. 

 
5. Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht: 

Die Anlage und ihre Erweiterungen liegen in keinem der in Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG genannten 
Schutzgebiete. 
Ca. 850 m westlich findet sich zwar ein kartierter Großseggenrieder und Großröhrichte. Auf-
grund der Entfernung und der bestehenden Umwallung für den Havariefall sind jedoch keine 
Auswirkungen durch die Änderung der Biogasanlage zu erwarten. Zudem findet sich östlich der 
Biogasanlage eine Straße der römischen Kaiserzeit, westlich eine Siedlung der Steinzeit, der Ur-
nenfelder- und Hallstattzeit sowie des frühen Mittelalters bzw. eine Siedlung der Hallstatt- und 
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der Frühlatenezeit. Der Bereich der Biogasanlage selbst allerdings wurde bereits auf Boden-
denkmäler bei Ansiedlung der Biogasanlage untersucht. Es wurden keine Bodendenkmäler ge-
funden.  
Da die Änderungen der Biogasanlage zudem im Wesentlichen lediglich die Erhöhung des Inputs 
und der Gaserzeugung betreffen und Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen vorgese-
hen sind, sind somit keine negativen Auswirkungen auf die Schutzziele der vorgenannten 
Schutzgebiete zu besorgen. 

 
6.  Diese Feststellung wird gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 

hiermit bekannt gegeben; die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.   
 
Nähere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, FB 41 (Haus C, Zimmer 264) Pflegstr. 2, 
86609 Donauwörth, Tel.-Nr. 0906 74-274 eingeholt werden. 
 
Donauwörth, 28.09.2020 
Landratsamt Donau-Ries 
 
Hegen 
Regierungsdirektor 
 
 
Nr. 5 
 

Satzung zur Regelung von Fragen  
der Verfassung des Schulverbands Grund- und Mittelschule Deiningen 

(Verbandssatzung) 
 

vom 02.10.2020 
 

Inhaltsübersicht 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands § 5 Rechnungsprüfung 
§ 2 Kassengeschäfte § 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung § 7 In-Kraft-Treten 
§ 4 Finanzbedarf  

 
 
 
Der Schulverband 
 

G r u n d -  u n d   M i t t e l s c h u l e   D e i n i n g e n 
 
(nachfolgend stets Schulverband genannt)  
erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K 
— i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, 
Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I — folgende mit Schreiben des Landratsamtes Donau-Ries vom 17.09.2020, Az. 
200-027-205/1.3, genehmigte 
 
 

Satzung 
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

Grund- und Mittelschule Deiningen 
(Verbandssatzung): 
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§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 

Schulverband Grund- und Mittelschule Deiningen 
 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Deiningen. 
 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Ries geführt. 
 
 

 
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. 
Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen 
der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3) über-
tragen werden. 
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, 
das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), 
haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, 
soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 
 
(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 425,-- Euro. Die Aufwandsentschädigung erhöht sich zeitgleich und in gleichem Maße mit dem Vomhun-
dertsatz der für die Besoldungsgruppen A 14 maßgeblichen Erhöhungssatz der Beamten nach Anlage 3 zum 
Bayerischen Besoldungsgesetz.  
 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit jeweils im Vertretungsfall ein Sit-
zungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 25,-- Euro, ansonsten 1/30 der Zuwendung des 1. Vorsitzenden. 
 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung für jede Sitzung in Höhe von 25,--  Euro. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergü-
tung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht 
der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an 
dem in § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden. 
 
(6) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und Art. 
20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegen-
über der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches Eh-
renamt ausübt. 
 
 

§ 4 Finanzbedarf 
 
(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf von den Verbands-
mitgliedern eine Umlage, um seinen Finanzbedarf zu decken (Schul-verbandsumlage). Die Umlage wird nach 
der Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 01. 
Oktober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. 
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(2) Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Raten jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
 
(3) Ist die Haushaltssatzung noch nicht erlassen, so kann der Schulverband Vorauszahlungen in Höhe der Umla-
geschuld des Vorjahres erheben. Nach Festsetzung der Schulverbandsumlage ist über diese vorläufigen Zahlun-
gen zum nächsten Fälligkeits-zeitpunkt abzurechnen. 
 
 

§ 5 Rechnungsprüfung 
 

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
besteht aus 3 Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt. Der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses wird von der Schulverbandsversammlung bestimmt. 
 
 

§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so fin-
det eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmit-
glied statt. 
 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands vom 22.08.2014 
außer Kraft. 
 
Deiningen, den 02.10.2020 
Rehklau, 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
Nr. 6 
 

Satzung zur Regelung von Fragen  
der Verfassung des Schulverbands Alerheim  

(Verbandssatzung) 
 

vom 02.10.2020 
 

        Inhaltsübersicht 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands § 5 Rechnungsprüfung 
§ 2 Kassengeschäfte § 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung § 7 In-Kraft-Treten 
§ 4 Finanzbedarf  

 
 
 
Der Schulverband 
 
 

A l e r h e i m 
 
(nachfolgend stets Schulverband genannt)  
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erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K 
— i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, 
Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I — folgende mit Schreiben des Landratsamtes Donau-Ries vom 17.09.2020, 
Gesch.-Nr. 200-027-205/1.3 genehmigte 
 
 

Satzung 
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

Alerheim 
(Verbandssatzung): 

 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 

Schulverband Alerheim 
 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Alerheim. 
 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Ries geführt. 
 
 
 
 

§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. 
Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen 
der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3) über-
tragen werden. 
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, 
das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), 
haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, 
soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 
 
(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 90,-- Euro. Die Aufwandsentschädigung erhöht sich zeitgleich und in gleichem Maße mit dem Vomhundert-
satz der für die Besoldungsgruppen A 14 maßgeblichen Erhöhungssatz der Beamten nach Anlage 3 zum Bayeri-
schen Besoldungsgesetz. 
 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit jeweils im Vertretungsfall ein Sit-
zungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 25.-- Euro. 
 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung für jede Sitzung in 
Höhe von 25.-- Euro. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
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für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden 
Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die 
an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands 
genannten Ort stattfinden; 

wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 

wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz in Höhe von 18.-- 
Euro, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzli-
chen Feiertagen stattfinden 

wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe 
c) genannten Voraussetzungen in der Höhe von 25,-- Euro; ob die vorstehend genannten Voraussetzungen 
vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und Art. 20 
a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber 
der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt 
ausübt. 

 
 

§ 4 Finanzbedarf 
 
(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf von den Verbands-
mitgliedern eine Umlage, um seinen Finanzbedarf zu decken (Schulverbandsumlage). Die Umlage wird nach der 
Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 01. Ok-
tober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. 
 
(2) Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Raten jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
 
(3) Ist die Haushaltssatzung noch nicht erlassen, so kann der Schulverband Vorauszahlungen in Höhe der Umla-
geschuld des Vorjahres erheben. Nach Festsetzung der Schulverbandsumlage ist über diese vorläufigen Zahlun-
gen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 
 
 

§ 5 Rechnungsprüfung 
 

Die Prüfung der Jahresrechnung wird vom Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Alerheim übernom-
men.  
 
 

§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so fin-
det eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmit-
glied statt. 
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§ 7 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands vom 06.08.2014 
außer Kraft. 
 
Alerheim, den 02.10.2020 
Schmid, 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
Nr. 7 
 

Satzung zur Regelung von Fragen  
der Verfassung des Schulverbands Amerdingen 

(Verbandssatzung) 
 

vom 05.10.2020 
 

Inhaltsübersicht 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands § 5 Rechnungsprüfung 
§ 2 Kassengeschäfte § 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung § 7 In-Kraft-Treten 
§ 4 Finanzbedarf  

 
 
Der Schulverband 
 
 

A m e r d i n g e n 
 
 
(nachfolgend stets Schulverband genannt)  
erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K 
— i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, 
Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I — folgende mit Schreiben des Landratsamtes Donau-Ries vom 18.09.2020, Az. 
200-027-205/1.3, genehmigte 
 
 

Satzung 
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Amerdingen 

(Verbandssatzung): 
 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 

Schulverband Amerdingen 
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(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Amerdingen 
 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Ries geführt. 
 
 
 

§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. 
Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen 
der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3) über-
tragen werden. 
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, 
das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), 
haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, 
soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 
 
(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 70,-- Euro. 
 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit jeweils im Vertretungsfall ein Sit-
zungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 20,-- Euro. 
 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung für jede Sitzung in 
Höhe von 20,-- Euro. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden 

Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die 
an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands 
genannten Ort stattfinden; 

wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 
wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz in Höhe von 15,-- 

Euro, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzli-
chen Feiertagen stattfinden 

wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe 
c) genannten Voraussetzungen in der Höhe von 15,-- Euro; ob die vorstehend genannten Voraussetzungen 
vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und Art. 
20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegen-
über der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches Eh-
renamt ausübt. 
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§ 4 Finanzbedarf 
 
(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf von den Verbands-
mitgliedern eine Umlage, um seinen Finanzbedarf zu decken (Schulverbandsumlage). Die Umlage wird nach der 
Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 01. Ok-
tober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. 
 
(2) Die Schulverbandsumlage wird in halbjährlichen Raten jeweils am 15.02. und 15.08. fällig. 
 
(3) Ist die Haushaltssatzung noch nicht erlassen, so kann der Schulverband Vorauszahlungen in Höhe der Umla-
geschuld des Vorjahres erheben. Nach Festsetzung der Schulverbandsumlage ist über diese vorläufigen Zahlun-
gen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 
 
 

§ 5 Rechnungsprüfung 
 

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Amerdingen. 
 
 

§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so fin-
det eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmit-
glied statt. 
 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands vom 12.09.2014 
außer Kraft. 
 
Amerdingen, den 05.10.2020 
Berchtenbreiter, 
Schulverbandsvorsitzender 
 
Nr. 8 
 

Satzung zur Regelung von Fragen 
der Verfassung des Schulverbands 

Fremdingen (Verbandssatzung) 
 

vom 01.10.2020 
 

Der Schulverband Fremdingen (nachfolgend stets Schulverband genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 
2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K — i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 
Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-
6-1-I — sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 2020-
1-1-I — folgende mit Schreiben des Landratsamtes Donau-Ries vom 23.09.2020, Gesch.-Nr. 200;027-205/1.3, 
genehmigte 
 

Satzung 
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

 
(Verbandssatzung): 
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§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 

 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 

 
S C H U L V E R B A N D   F R E M D I N G E N 

 
(2)  Der Schulverband hat seinen Sitz in Fremdingen. 
 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Gemeinde Fremdingen geführt. 
 
 

§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 
KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern 
besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 
Absatz 3 und 4) übertragen werden. 
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, 
das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), 
haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 
KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 
 
(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine jährliche Aufwands-entschädigung in Höhe von 
420 Euro. 
 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung oder eines Ausschusses für jede Sitzung in 
Höhe von 25 Euro. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden 

Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die 
an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands 
genannten Ort stattfinden; 

wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 
wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz in Höhe von 15 

Euro für jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19:00 Uhr oder an Samsta-
gen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden. 

 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 
 
 
 
(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und 
Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung ge-
genüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches 
Ehrenamt ausübt. 
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§ 4 Finanzbedarf 
 
Der Schulverband erhebt eine Schulverbandsumlage nach Art. 9 Abs. 5 BaySchFG. 
 
 

§ 5 Rechnungsprüfung 
 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung aus 
ihrer Mitte bestellt. 
 
 

§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so fin-
det eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmit-
glied statt. 
 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt am 01.Mai 2020 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25.07.2014 außer Kraft. 
 
Fremdingen, den 01.10.2020 
 
        

(Siegel)  ____________________________ 
Merkt, Schulverbandsvorsitzender 

 
 
 

 
 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 
 
 

 


